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49. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 17. Feber 1960 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. H ase 1 w a n t e r, A i g n e r, P r e u ß 1 e r 

und Geno ssen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend die Ausfuhr von Kunstgegenständen. 

-.-.-
In den westlichen Bundesländern, besonders in Vorarlb erg, ist 

in den le-tzten Jahren eine besorgniserregende Zunahme der Ausfuhr von volks­

kundlichem Mobiliar festzustellen. Insbesondere Schweizer Kunsthändler 

kämmen persönlich odor durch bestellte Mittelsmänner selbst die entlegen­

sten Berggemeinden systematisch ab uY,l.d bringpn volkskundliches Mobiliar 

in wachsenden Mengen zur Ausfuhr. 

Die Landeskonservatoren v'2rsuchon durch individuelle Massnahmen 

diese Aust'tlshren zu erschweren und sie dadurch zu reduzieren. Dennoch ist, 

festzustellen, dass diese Massnahmen eine Zunahme der AusftLhren nicht ver­

hindern können. 

Das Bundesgremium des Handels mit Büchern, Kunstblättern, Musikalien, 

Zeitungen und Zeitschriften, sowie das Gremiu.'1l des Hand81s mit Juwelen, Gold­

und Silberwaren, Uhren, Bildern, Antiquitäten und Kunstgegenständen soll eine 

Regelung der Handhabung in sogenannten "Bagatellsachen" beantragt haben. 

Danach soll vorgesehen sein, Firmen, welche den beiden Gremien angehören, 

einen pauschalen Ausfuhrbewilligungsbescheid für ein Jahr zu erteilen, 

der sich auf Gegenstände bezieht, die in einem beiliegenden Katalog ange­

führt sind.-So können z.B. die unter Kapitel VI des Ka tal-'og'es angeführt en 

Möbel und Möbelteile (kunsthandwerkliche, antike) nach der neuen Regelung 

von Kunst~ändlern, die im BGsitze des neuen, ein Jahr gültigen Boscheides 

sind, innE)rhalb der angegebenen \!ertgrenzen ohno Kontrolle durch das 

Bundesdenkmalamt bzw. die Landeskonservatoren ausgeführt werden. Die ange­

führten -r:ertordnungen sind so gehal tGn, dass die Aus fuhr von volkskundlichem 

Mobiliar jeder Kontrolle durch zuständige Stellen ontzogon ist. 

Das Bundesgesetz über das Verbot der Ausfuhr von Gegenständen 

von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung, in der 

Fassung der Bunc1üsgosetzcs BGB1.Nr.80/1923, 533/1923 und 282/1958 verbietet 

im § 1 klar und deutlich die ll.usfu...hr von Gegenständen von geschichtlicher, 

künstlerischer mder kultureller Bedeutung. 
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50. Bei b 1 at t Beiblatt zur Parlamontskorrespondonz 17. Feber 1960 

nie gefertigten il.bgaordnet en richt on dah\3r an den Herrn 

Bundesminister für UntGrricht dio nachstehemden 

A n fra gon ~ 

1. Ist der Herr Bundosminister für Unterricht barei t zu prüfen, ob die 

derzeitige Rogelung der Ausfuhr von Kunstgegenständen diesem Gesetze 

überhaupt no eh onts pricht ? 

2. Ist (L'er Herr Bundesminister für Unturricht b erei t, entsprechende 

Vorkeh:rungen zutreffen, dass ein '(J::it(~rer 1l.usvurkauf Österreichs 

an heimischem Kunstgut und volkskundlichem I\![obiliar vurhindcrt wird? 

-0-'-.-.-.-.-
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